
Sylke Heilker    Dr. Sabine Eyting 
Ratsmitglied  Ratsmitglied 
Am Eichenwall 30, 26180 Rastede       Buchenstraße 44, 26180 Rastede 
Tel.: 04402 3361 / 0160 96917302     Tel.: 04402 696393  
Mail: heilkersy@me.com   Mail: sabine.eyting@ewetel.net     

Gemeinde Rastede 
Bürgermeister Dieter von Essen 
Sophienstraße 27 
26180 Rastede 

Rastede, 08.11.2018 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister von Essen,  

im Namen der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragen wir: 

Antrag: Mitgliedschaft im Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ 

Die Verwaltung wird beauftragt, 

- eine Mitgliedschaft im Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ zu
beantragen

Begründung: 

Städte und Gemeinden spielen angesichts ihrer umfassenden Aufgaben in Planung, 
Verwaltung und Politik eine wichtige Rolle beim Erhalt der biologischen Vielfalt. Das Bündnis 
unterstützt die Mitglieder bei Planungen und Umsetzung naturnaher Gestaltung öffentlicher 
Grünflächen oder die Renaturierung verbauter Gewässer.  

Damit die besten Ideen für Naturschutzprojekte nicht am Geld scheitern, ist die Kommune 
oftmals auf private und öffentliche Fördermittel angewiesen. Über das Bündnis kann man 
Tipps zur Finanzierung erhalten. Der jährliche Mitgliedsbeitrag bei einer Einwohnerzahl bis 
50000 beträgt noch bis zum 31.12.2018 150,00 € und ab dem 1.1.2019 165,00 €. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sylke Heilker Dr. Sabine Eyting 
Ratsmitglied Ratsmitglied 

mailto:heilkersy@me.com


Anlagen: Flyer Kommunen für biologische Vielfalt und Satzung des Vereins

www.stadtgrün-naturnah.de 

www.kommbio.de 

http://www.stadtgr%C3%BCn-naturnah.de/
http://www.kommbio.de/


Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“

Fritz-Reichle-Ring 2 
78315 Radolfzell 

Telefon: +49 7732 9995 361 
Telefax: +49 7732 9995 369 
E-Mail:  info@kommbio.de

www.kommbio.de

KOMMUNEN

 für biologische Viel
fa
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Werden auch Sie eine „Kommune für biologische  
Vielfalt“ und profitieren Sie von den Vorteilen der 
Mitgliedschaft:

n Das Bündnis bietet eine Plattform für interkommunalen
Austausch und Kooperationen.

n Das Bündnis initiiert Projekte für seine Mitglieder und
eröffnet so Möglichkeiten zur Nutzung öffentlicher
Fördermittel.

n Das Bündnis bietet Ihnen die kostenlose Teilnahme an
Workshops und Kongressen.

n Das Bündnis informiert Sie mittels Newsletter und
Homepage über aktuelle Themen.

n Das Bündnis setzt sich auf politischer Ebene für Ihre
Belange ein.

n Das Bündnis veröffentlicht Broschüren und Handlungs-
empfehlungen.

n Das Bündnis bietet Ihnen die Möglichkeit, sich als
Kommune zu profilieren, die sich an Grundsätzen der
Nachhaltigkeit orientiert und positiv auf sich und Ihre
Maßnahmen aufmerksam zu machen.

128 Mitglieder – Stand: Februar 2018 

Bildnachweis: Titel: Stadt Bad Saulgau; 
S.2: Stadt Leipzig/Stadtplanungsamt; S.3: Omika/fotolia.de;
S.4: Stadt Augsburg; S.5: Stadt Bielefeld.
Karte: GeoBasis-DE/BKG 2017 (Daten verändert)

Umweltbildung 
und Kooperation

Vorteile

Mitglied werden!
Alles Wissenswerte rund um das Bündnis sowie  
Beitrittsformulare finden Sie unter www.kommbio.de

KOMMUNEN

 für biologische Viel
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Artenreich & Vielfältig!

Für Mensch 
und Natur



Arten- und Biotopschutz
Grün- und Freiflächen

im Siedlungsbereich

Wichtigstes Ziel des Bündnisses ist der Schutz und die 
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt. Bereits vor 
der Bündnisgründung haben sich engagierte Kommunen aus 
ganz Deutschland diesbezüglich über wesentliche Eckpunkte 
verständigt. Entstanden ist die Deklaration „Biologische 
Vielfalt in Kommunen“, in der zentrale Handlungsfelder 
des kommunalen Naturschutzes genannt und mit konkreten 
Zielen und Maßnahmen unterlegt werden: 

n Grün- und Freiflächen im Siedlungsbereich

n Arten- und Biotopschutz

n Nachhaltige Nutzung

n Umweltbildung und Kooperation

Die Deklaration soll als freiwillige Selbstverpflichtung 
Kommunen bundesweit dazu motivieren, den Erhalt der 
biologischen Vielfalt als Grundlage einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung zu berücksichtigen und entsprechende An-
forderungen in kommunale Entscheidungsprozesse einzube-
ziehen. Sie bildet darüber hinaus die naturschutzfachliche 
Grundlage sowie satzungsgemäß den inhaltlichen Rahmen 
des Bündnishandelns. 

Bis Februar 2018 haben rund 290 Kommunen die Dekla-
ration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ unterzeichnet. 

Nachhaltige Nutzung

Niemand weiß besser um die Herausforderungen und 
Probleme des Naturschutzes auf kommunaler Ebene als 
die Kommunen selbst. Im Februar 2012 haben sich daher 
Gemeinden, Städte und Landkreise aus ganz Deutschland 
zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ zusam-
mengeschlossen. 

 Unsere Vision sind grüne Gemeinden, 
Städte und Landkreise als hochwertiger 

Lebensraum für Menschen, Tiere 
und Pflanzen. 

Das Bündnis stärkt die Bedeutung von Natur im unmittel-
baren Lebensumfeld der Menschen und rückt den Schutz der 
biologischen Vielfalt in den Kommunen in den Blickpunkt. 

Es dient den Kommunen zum Informationsaustausch und 
unterstützt sie bei der Öffentlichkeitsarbeit. Auch Fortbil-
dungsangebote für Verwaltungsangestellte sowie gemeinsa-
me Aktionen und Projekte stehen auf der Agenda. 

Über die Homepage sowie den Newsletter informiert das 
Bündnis regelmäßig über aktuelle Entwicklungen im Bereich 
des kommunalen Naturschutzes.

Urbane Grünflächen wie Parks, Gärten, Gewässer, Stadt-
wälder oder Brachflächen mit ihrer Vielfalt an Nut-
zungsarten und -intensitäten bilden ein buntes Mosaik 
unterschiedlichster Lebensräume und somit beste Voraus-
setzungen für großen Artenreichtum. Außerdem tragen 
sie zur Lebensqualität der Menschen bei und ermöglichen 
wertvolle Naturerfahrungen im unmittelbaren Arbeits- 
und Wohnumfeld. 

 Kommunen wirken mit nahezu all 
ihren Aktivitäten auf die biologische  

Vielfalt ein. 

Jede neue Straße und Stadtentwicklungsmaßnahme hat 
direkte Auswirkungen auf Boden, Vegetation und Mik-
roklima. Werden biodiversitätsrelevante Gesichtspunkte 
frühzeitig berücksichtigt, können negative Einwirkungen 
minimiert und neue Strukturen zum Erhalt der biologi-
schen Vielfalt geschaffen werden. 

Das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ will 
die Kommunen dabei unterstützen, dieses Potential für 
Mensch und Natur zu fördern. 

Das Bündnis Die Ziele Die Idee
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Kommunen für biologische Vielfalt e.V. 
Satzung 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ und wird

im Vereinsregister eingetragen.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Heidelberg.

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Naturschutzes i. S. d. § 52 Abs.2

Nr. 8 der Abgabenordnung (AO) in der derzeit gültigen Fassung, insbesondere

die Erhaltung und Stärkung der biologischen Vielfalt in Gemeinden, Städten

und Landkreisen.

2. Der Vereinszweck wird insbesondere durch

 die Förderung und Unterstützung von Maßnahmen der Gemeinden,

Städte und Landkreise zur Erhaltung und Stärkung der biologischen

Vielfalt in den Bereichen Freiraumschutz im Gemeinde- bzw.

Kreisgebiet, Arten- und Biotopschutz, Nachhaltige Nutzung,

Bewusstseinsbildung und Kooperation,

 die Förderung des fachlichen Austausches zwischen Gemeinden,

Städten und Landkreisen,

 das Verfassen gemeinsamer Positionen,

 die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und

 die Initiierung gemeinsamer Gutachten, Untersuchungen, Projekte etc.

zu den oben genannten Themen verwirklicht. 

§ 3 Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S.

d. Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der AO.

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie

eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet

werden.

4. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als

Mitglieder auch keine (sonstigen) Zuwendungen aus Mitteln des Vereins; eine

Reisekostenerstattung ist möglich.

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd

sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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6. Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung 

beim Registergericht dem zuständigen Finanzamt vorzulegen. 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins können kommunale Gebietskörperschaften werden, die 

die Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ unterzeichnet haben. 

Mitglieder sind alle jene Kommunen, welche die unterzeichnete Deklaration 

„Biologische Vielfalt in Kommunen“, eine Beitrittserklärung sowie einen 

rechtlich verbindlichen Beitrittsbeschluss beim Vorstand eingereicht haben.  

2. Andere natürliche und juristische Personen, die die Ziele des Vereins 

unterstützen, können assoziierte Mitglieder werden; sie erhalten dadurch 

Teilnahme- und Informationsrechte an den Aktivitäten des Vereins, haben 

aber kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Über den schriftlichen 

Antrag entscheidet der Vorstand. 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Der Austritt aus dem Verein ist zum Ende des Kalenderjahres zulässig. Er 

erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Vorstandsmitglied unter 

Einhaltung einer Frist von drei Monaten bis zum Schluss des Kalenderjahres 

(31.12.). 

2. Ein Mitglied kann, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen Interessen des 

Vereins verstößt oder es trotz Mahnung mit dem Beitrag für drei Monate im 

Rückstand bleibt, durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen 

werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur 

Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen den 

Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 

Mitteilung des Ausschlusses die nächste Mitgliederversammlung angerufen 

werden, die abschließend entscheidet. Über den Ausschluss beschließt die 

Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen. 

 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

1. Die Mitgliederversammlung erlässt eine Beitragsordnung, die insbesondere 

die Höhe der jährlich zu zahlenden Beiträge aller Mitglieder regelt.  

2. Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist grundsätzlich von jedem Mitglied zu zahlen, 

Ausnahmen sind durch die Beitragsordnung geregelt.  
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§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

 die Mitgliederversammlung, 

 der Vorstand und 

 die Geschäftsführung. 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie ist für alle 

Angelegenheiten zuständig, soweit sie nicht durch Satzung einem anderen 

Vereinsorgan zugewiesen sind. In Angelegenheiten, die in den 

Zuständigkeitsbereich des Vorstandes und der Geschäftsführung fallen, kann 

die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand und die 

Geschäftsführung  beschließen. Der Vorstand und die Geschäftsführung 

können ihrerseits in Angelegenheiten ihrer  Zuständigkeit die Meinung der 

Mitgliederversammlung einholen. 

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem 

muss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn die Einberufung 

von einem Fünftel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe 

von dem Vorstand schriftlich verlangt wird.  

3. Jede Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden oder von 

der/dem stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung einer 

Einladungsfrist von sechs Wochen einberufen. Steht die Wahl von 

Vorstandsmitgliedern an, erfolgt die Einberufung spätestens zwei Jahre nach 

der letzten Neuwahl i. S. d. § 9 Nr. 3. Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte 

Tagesordnung mitzuteilen. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor 

einer Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der 

Tagesordnung beantragen, dies gilt nicht für Satzungsänderungen und 

Vorstandswahlen. Der/die Versammlungsleiter/in hat zu Beginn der 

Mitgliederversammlung die Ergänzungen bekannt zu geben. 

4. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung 

des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied im Sinne von § 4 Nr. 1 der 

Satzung oder eine beliebige natürliche Person schriftlich bevollmächtigt 

werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert 

zu erteilen. Eine bevollmächtigte Person oder ein bevollmächtigtes Mitglied 

darf das Stimmrecht von nicht mehr als sieben Mitgliedern wahrnehmen. 

Assoziierte Mitglieder können teilnehmen, haben aber kein Stimmrecht.  

5. Versammlungsleiter/in ist der/die Vorsitzende und im Falle seiner/ihrer 

Verhinderung der/die stellvertretende Vorsitzende. Sollten beide nicht 

anwesend sein, wird ein/e Versammlungsleiter/in von der 

Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der/die Schriftführer/in nicht 

anwesend ist, wird auch dieser/diese von der Mitgliederversammlung gewählt. 

Sind Vorstandswahlen Bestandteil der Tagesordnung der 

Mitgliederversammlung werden ein/e Versammlungsleiter/in sowie ein/e 
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Schriftführer/in von der Mitgliederversammlung gewählt, die nicht Mitglied des 

Vorstands sind.  

6. Die Mitgliederversammlung kann eine Änderung der vom Vorstand gesetzten 

Tagesordnung beschließen, dies gilt nicht für Satzungsänderungen und 

Vorstandswahlen.  

7. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 10 Prozent 

der Vereinsmitglieder vertreten sind oder sich i. S. d. § 8 Nr. 4 an der 

Beschlussfassung beteiligen. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, 

entscheidet bei der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung die 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmengleichheit gilt als 

Ablehnung. Stimmenenthaltungen bleiben außer Betracht. 

8. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei 

der jeweiligen Abstimmung anwesenden Mitglieder dies beantragt. Zu den 

„vertretenen Mitgliedern” zählen auch die durch Bevollmächtigung im Sinne 

des § 8 Nr. 4 der Satzung vertretenen Mitglieder.  

 

§ 9 Vorstand 

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens vier und höchstens 13 

Personen, nämlich: 

 dem/der Vorsitzenden, 

 dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, 

 dem/der Schatzmeister/in und 

 dem/der Schriftführer/in und 

 bis zu neun weiteren Personen. 

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des 

Vorstandes, darunter der/die Vorsitzende oder der/die stellvertretende 

Vorsitzende, vertreten.  

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 

Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch so lange 

im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt ist. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu 

wählen. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. 

4. Der Vorstand bleibt beschlussfähig, wenn die Hälfte, mindestens aber vier 

seiner Mitglieder, darunter der/die Vorsitzende oder der/die stellvertretende 

Vorsitzende, vertreten sind.  

5. Die Beschlussfassung erfolgt durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden 

Vorstandsmitglieder. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

Stimmenenthaltungen bleiben außer Betracht.  

6. Im Fall eines vorzeitigen Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes wählt der 

„Restvorstand” selbst eine/n Nachfolger/in. Der/Die vom „Restvorstand“ 

gewählte Nachfolger/in muss durch die nächste Mitgliederversammlung 

bestätigt werden; § 9 Nr. 3 Satz 1 gilt von diesem Zeitpunkt an entsprechend. 

Im Falle einer Ablehnung wählt die Mitgliederversammlung ein neues 

Vorstandsmitglied. 
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7. Der Vorstand ist für folgende Aufgaben verantwortlich: 

 Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der 

Tagesordnung; 

 Einberufung der Mitgliederversammlung; 

 Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 

 Verabschiedung eines Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr; 

 Bestellung eines/r Geschäftsführers/in, dem/der das Recht eingeräumt 

wird, an den Sitzungen des Vorstands teilzunehmen;  

 Aufstellung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung des 

Vorstands; 

 Entscheidung über die Aufnahme von assoziierten Mitgliedern; 

 Akquisition von Spenden, Sponsorengeldern und Fördermitteln; 

 

§ 10 Geschäftsführung 

1. Der/ie Geschäftsführer/in kann eine natürliche oder eine  juristische Person 
sein. 

2. Der/ie vom Vorstand als besondere/r Vertreter/in im Sinne des § 30 BGB zu 
berufene Geschäftsführer/in ist zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen, 
verwaltungsmäßigen und personellen Angelegenheiten der 
Bundesgeschäftsstelle bevollmächtigt. Für darüber hinaus gehende 
Maßnahmen bedarf der/ie Geschäftsführer/in der vorherigen Zustimmung des 
Vereinsvorstands. Der/ie Geschäftsführer/in ist an die Weisungen des 
Vorstands gebunden. 

3. Zu den Pflichten und Verantwortlichkeiten des/r Geschäftsführers/in gehören:  
o Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten des Arbeitgebers im Sinne 

der arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften, dazu zählen auch der 
Abschluss und die Kündigung von Arbeitsverträgen; 

o Die Ausführung der Beschlüsse des Vorstands und der 
Mitgliederversammlung; 

o Die Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr; 

o Die Erstellung eines Jahresberichts; 

o Die Teilnahme an den Vorstandssitzungen und der 
Mitgliederversammlung und ein Vorschlag zur Tagesordnung; 

o Prüfung und Genehmigung von Zahlungen durch die Buchhaltung, bis 
zu einem vom Vorstand festzulegenden Betrag; 

o Beantragung von Fördergeldern und Mittelbeschaffung. 
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§ 11 Satzungsänderungen 

1. Satzungsänderungen können, außer in den durch § 11, 2 geregelten 

Ausnahmen, nur von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur 

Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 

gültigen Stimmen erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der 

Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen 

Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung 

hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der 

vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren. 

2. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 

formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus 

vornehmen. Für die entsprechenden Änderungen ist eine Vorstandssitzung 

einzuberufen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern 

alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 

 

§ 12 Beurkundung von Beschlüssen 

1. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 

aufzunehmen, das von dem/der jeweiligen Versammlungsleiter/in und dem/der 

Schriftführer/in zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten: 

Ort und Zeit der Versammlung, die Person des/der Versammlungsleiters/in 

und des/der Protokollführers/in, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die 

Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der 

Abstimmung. Bei Satzungsänderungen soll der genaue Wortlaut angegeben 

werden. 

2. Die in Vorstandssitzungen verfassten Beschlüsse sind schriftlich 

niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. Über wesentliche 

Beratungsinhalte der Vorstandsitzungen sowie deren Beschlüsse ist ein 

Protokoll zu veröffentlichen. 

 

§ 13 Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer 

Stimmenmehrheit von drei Vierteln der in dieser Versammlung anwesenden 

und vertretenen Mitglieder beschlossen werden. Mindestens 40 Prozent der 

Vereinsmitglieder müssen auf diese Weise an der Beschlussfassung beteiligt 

sein. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung 

zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 

2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind zwei von 

der Mitgliederversammlung bestimmte Vorstandsmitglieder gemeinsam 

vertretungsberechtigte Liquidatoren.  

3. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für den Fall, dass der 

Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit 

verliert. 
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4. Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigenden 

Zwecke fällt das Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die 

Erhaltung oder Stärkung der biologischen Vielfalt in Gemeinden, Städten und 

Landkreisen. Das Vermögen muss ausschließlich und unmittelbar zu 

gemeinnützigen Zwecken verwendet werden.  

 

Diese Satzung wurde in der Gründungsversammlung des Vereins am  

1. Februar 2012 in Frankfurt am Main beschlossen und zuletzt am 1. Oktober 2014 

geändert. 




